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(54) Sicherungsvorrichtung für transportable Güter

(57) Eine Sicherungsvorrichtung für transportable
Güter umfaßt einen ringartigen Träger, der mittels eines
Verschlusses schließbar ist, ein mit dem Träger verbun-
denes nichtflüchtiges Speicherelement, einen mit dem
Speicherelement verbundenen Transponder zum Aus-
lesen und/oder Verändern zumindest einer im Speicher-
element gespeicherten Statusinformation, einen vom

Verschluß umfaßten elektrischen und/oder magneti-
schen Kontakt, der mit dem Speicherelement zur Verän-
derung der Statusinformation bei Öffnen und/oder
Schließen des Kontakts gekoppelt ist, und ein Zugriffs-
kontrollelement zur Verhinderung einer unzulässigen
Veränderung zumindest der im Speicherelement gespei-
cherten Statusinformation.
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Beschreibung

[0001] Bisher werden beladene Transportbehälter mit
einfachen Einwegplomben versehen und versiegelt. Üb-
licherweise sind diese Plomben mit einer eindeutigen
Nummer und einem Barcode versehen, welcher die ein-
deutige Nummer repräsentiert. Die Nummer wird außer-
dem auch auf Transportbegleitpapieren festgehalten.
Bei einer Ein- oder Ausfahrt aus einem Logistikzentrum
oder Lager werden die Plomben auf Unversehrtheit über-
prüft und die dort befindlichen eindeutigen Nummern mit
den Transportbegleitpapieren abgeglichen. Für eine der-
artige Kontrolle ist ein Eingreifen von autorisiertem Per-
sonal erforderlich, wodurch die Ein- bzw. Ausfahrt aus
Lagern bzw. Logistikzentren erheblich verzögert wird.
Weitere Nachteile sind Fehleranfälligkeit und mit dem
Personaleinsatz verbundene Kosten.
[0002] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Sicherungsvorrichtung für transpor-
table Güter zu schaffen, bei der ein unautorisiertes Öff-
nen oder Schließen zuverlässig erkannt werden kann.
[0003] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine
Sicherungsvorrichtung mit den in Anspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
vorliegenden Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[0004] Erfindungsgemäß weist die Sicherungsvorrich-
tung für transportable Güter einen ringartigen Träger auf,
der mittels eines Verschlusses verschließbar ist. Des
weiteren weist die Sicherungsvorrichtung ein mit dem
Träger verbundenes nicht flüchtiges Speicherelement
auf. Mit dem Speicherelement ist ein Transponder zum
Auslesen bzw. Verändern zumindest einer im Speicher-
element gespeicherten Statusinformation verbunden.
[0005] Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist darin zu sehen, daß der Verschluß einen elek-
trischen und/oder magnetischen Kontakt umfaßt, der mit
dem Speicherelement zur Veränderung der Statusinfor-
mation bei einem Öffnen bzw. Schließen des Kontaktes
gekoppelt ist. Außerdem ist ein Zugriffskontrollelement
zur Verhinderung einer unzulässigen Veränderung zu-
mindest der im Speicherelement gespeicherten Status-
information vorgesehen.
[0006] Das Speicherelement und der Transponder
können beispielsweise als RFID-Tag ausgestaltet sein.
Hierdurch ergibt sich eine erhöhte Integration von Kom-
ponenten der Sicherungsvorrichtung, wodurch Manipu-
lationen an der Sicherungsvorrichtung erschwert wer-
den. Hierzu können auch das Speicherelement und der
Transponder in den ringartigen Träger eingebettet sein.
[0007] Entsprechend einer bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung ist der Kontakt als Reed-
Kontakt ausgestaltet, der mit einem im wesentlichen voll-
umfänglich durch den Träger verlaufenden elektrischen
Leiter gekoppelt ist. Dies ermöglicht eine kompakte Bau-
weise sowie eine sichere und zuverlässige Funktions-
weise der Sicherungsvorrichtung insbesondere im Hin-
blick auf ein Durchtrennen des Trägers.

[0008] Vorzugsweise weist das Speicherelement ei-
nen Speicherbereich zur Abspeicherung eines Identifi-
kators der Sicherungsvorrichtung auf. Dies erleichtert ei-
ne Zuordnung der Sicherungsvorrichtung und verein-
facht eine logistische Überwachung.
[0009] Darüber hinaus kann das Speicherelement ei-
nen Speicherbereich zur Protokollierung zumindest einer
Veränderung der Statusinformation aufweisen. Dies
dient einer besseren Nachvollziehbarkeit von Verände-
rungen der Statusinformation und verbessert somit die
Kontrollmöglichkeit. Hierzu kann das Speicherelement
auch einen Speicherbereich zur Abspeicherung einer
Autorisierungsinformation für eine Veränderung der Sta-
tusinformation aufweisen.
[0010] Entsprechend einer bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung ist eine mechanische
Sicherung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen des
Verschlusses vorgesehen. Dies dient einer weiteren Er-
höhung der Sicherheit.
[0011] Zur versorgung des Speicherelements und des
Transponders kann ein Akku vorgesehen sein. In diesem
Fall kann das Speicherelement auch einen Speicherbe-
reich zur Abspeicherung einer Information über eine ge-
schätzte Restlaufzeit des Akkus aufweisen. Eine damit
realisierte Überwachung der Energieversorgung sicher-
heitsrelevanter Komponenten der Erfindungsgemäßen
Vorrichtung bewirkt eine weitere Erhöhung der Sicher-
heit.
[0012] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an
einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher
erläutert. Es zeigt die Figur
eine Sicherungsvorrichtung für transportable Güter.
[0013] Die in der Figur dargestellte Sicherungsvorrich-
tung umfaßt einen ringartigen Träger 1, ein mit diesem
verbundenes nicht flüchtiges Speicherelement 31, einen
Transponder 32 und einen Verschluß 2.
[0014] Der Transponder 32 ist mit dem Speicherele-
ment 31 zum Auslesen bzw. Verändern zumindest einer
im Speicherelement 31 gespeicherten Statusinformation
verbunden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
Speicherelement 31 und Transponder 32 als RFID-Tag
3 ausgestattet und in den Träger 1 eingebettet.
[0015] Der Verschluß 2 dient dem Schließen des Trä-
gers 1 und umfaßt einen elektrischen und/oder magne-
tischen Kontakt 21, der mit dem Speicherelement 31 zur
Veränderung der Statusinformation beim Öffnen und/
oder Schließen des Kontakts 21 gekoppelt ist. Die An-
kopplung kann beispielsweise über einen elektrischen
Schaltkreis erfolgen, der mit dem Kontakt 21 und dem
Speicherelement 31 verbunden ist. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit ist ein solcher Schaltkreis in der Figur
nicht explizit dargestellt.
[0016] Der Kontakt 21 - im vorliegenden Ausführungs-
beispiel ein Reed-Kontakt - wird von einem in den Ver-
schluß 2 integrierten Magneten 22 angesteuert, wodurch
der Kontakt 21 öffnet bzw. schließt und die im Speicher-
element 31 gespeicherte Statusinformation verändert
wird. Der Kontakt 21 ist mit einem im wesentlichen voll-
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umfänglich in den Träger 1 eingebetteten elektrischen
Leiter gekoppelt, durch den bei mißbräuchlicher Durch-
trennung des Trägers 1 ein Öffnen des Kontakts 21 rea-
lisiert bzw. nachgebildet wird.
[0017] Zur Verhinderung einer unzulässigen Verände-
rung der im Speicherelement 31 gespeicherten Status-
information ist im RFID-Tag 3 ein in der Figur nicht näher
dargestelltes Zugriffskontrollelement vorgesehen. Die-
ses Zugriffskontrollelement gleicht beispielsweise eine
über eine Tastatur 42 eines Bedienterminals 4 eingege-
bene Benutzerkennung einschließlich Paßwort gegen ei-
ne im Speicherelement 31 gespeicherte Zugangskontrol-
liste ab.
[0018] Alternativ zu einer personenbezogenen Ver-
waltung von Zugriffskontrollrechten ist auch eine geräte-
bezogene Verwaltung von Kontrollrechten möglich.
[0019] Die in der Figur dargestellte Sicherungsvorrich-
tung 1 kann darüber hinaus eine eindeutige Seriennum-
mer eines Herstellers von Sicherungsvorrichtungen und
eine eindeutige Inventarnummer eines Kunden bzw. Be-
nutzers aufweisen. Die jeweiligen Nummern können ent-
weder aufgedruckt oder eingeprägt sein.
[0020] Die Statusinformation kann beispielsweise die
Werte 0 für GEÖFFNET, 1 für GESCHLOSSEN, 2 für
AUTORISIERT GEÖFFNET und 3 für AUTORISIERT
GESCHLOSSEN annehmen. Die Werte 0 und 1 werden
automatisch durch Schließen bzw. Öffnen des Ver-
schlusses 2 gesetzt, während die Werte 2 und 3 durch
einen Benutzereingriff am Bedienterminal 4 vorgenom-
men werden. Dabei ist ein Vorliegen einer für das Be-
dienterminal 4 bzw. dessen Benutzer eingeräumten Be-
rechtigung zum Zugriff auf die im Speicherelement 31
gespeicherte Statusinformation zu überprüfen.
[0021] In dem Speicherelement 31 können ferner die
Zeitpunkte sämtlicher Statusveränderungen sowie die
Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen seit einer
Rücksetzung eines entsprechenden Zählers abgespei-
chert sein. Des weiteren kann in dem Speicherelement
31 eine Autorisierungsinformation abgespeichert wer-
den mit Angaben über Ort, Datum und Name einer au-
torisierten Person bzw. eines autorisierten Gerätes.
[0022] Außerdem kann in dem Speicherelement 31 ei-
ne Information über eine geschätzte Restlaufzeit eines
Akkus der Sicherungsvorrichtung abgespeichert sein,
der beispielsweise sicherheitsrelevante Komponenten
wie Speicherelement 31 und Transponder 32 versorgt.
[0023] Bevorzugt ist der Träger 1 aus stabilem Kunst-
stoff zur Aufnahme und zum Schutz des RFID-Tags 3
ausgebildet. Der den Reed-Schalter 21 und den Magne-
ten 22 umfassende Verschluß 2 ist vorzugsweise ein-
stückig in den Träger 1 integriert. Zum Schutz vor unbe-
absichtigtem Öffnen des Verschlusses 2, beispielsweise
durch Erschütterungen oder geringen Zug, sollte der Ver-
schluß 2 mit einer mechanischen Sicherung versehen
sein.
[0024] Entsprechend einem Anwendungsszenario
wird die in der Figur dargestellte Sicherungsvorrichtung
zur Kennzeichnung eines verschlossenen und belade-

nen Transportbehälters verwendet. Beim Verschließen
eines Transportbehälters mit der Sicherungsvorrichtung
wird mittels des Reed-Kontaktes 21 und des Magneten
22 eine dem Zustand GESCHLOSSEN entsprechende
Information in das Speicherelement 31 des RFID-Tags
3 geschrieben. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
wird die Statusinformation auf den Wert 1 für GE-
SCHLOSSEN gesetzt.
[0025] Des weiteren wird auch der Zeitpunkt der Sta-
tusveränderung festgehalten. Im Anschluß an das
Schließen des Verschlusses 2 der Sicherungsvorrich-
tung wird der Wert 3 (AUTORISIERT GESCHLOSSEN)
mittels des Bedienterminals 4 nach erfolgreicher Autori-
sierung als Statusinformation in das Speicherelement 31
geschrieben.
[0026] Neben der Veränderung der Statusinformation
werden noch Ort, Datum und Uhrzeit, Name der autori-
sierten Person bzw. Identifikation des autorisierten Ge-
rätes im RFID-Tag 3 festgehalten. Diese Informationen
werden parallel an einer Anzeigeeinheit 41 des Bedien-
terminals 4 dargestellt.
[0027] Bei einer Ausfahrt aus einem Logistikzentrum
oder Lager werden die Hersteller-Seriennummer und die
Statusinformation der Sicherungsvorrichtung über das
RFID-Tag 3 mittels eines stationären Bedienterminals 4
bzw. Lesegeräts automatisch ausgelesen und überprüft.
Die Hersteller-Seriennummer wird mit einer im System
gespeicherten Hersteller-Seriennummer verglichen. Bei
Übereinstimmung und einem ordnungsgemäßen Status
entsprechend Wert 3 für AUTORISIERT GESCHLOS-
SEN kann beispielsweise eine Ausfahrt erfolgen. Ein ent-
sprechendes Ausfahrtereingis wird hierzu im System
festgehalten und als vorauseilende Information an ein
Kontrollsystem an einem Zielort übermittelt.
[0028] Wird beispielsweise ein beladener Transport-
behälter ohne Sicherungsvorrichtung oder mit Siche-
rungsvorrichtung aber ohne Status AUTORISIERT GE-
SCHLOSSEN bzw. AUTORISIERT GEÖFFNET bei ei-
ner Ausfahrt aus einem Lager oder Logistikzentrum ent-
deckt, so kann die Ausfahrt verweigert werden bzw. eine
sofortige Wiedereinfahrt angeordnet werden. Auf diese
Weise kann mittels einer erfindungsgemäßen Siche-
rungsvorrichtung sichergestellt werden, daß kein bela-
dener Transportbehälter ein Logistikzentrum bzw. Lager
ohne Sicherungsvorrichtung mit zulässiger Statusinfor-
mation verläßt.
[0029] In analoger Weise können die Hersteller-Seri-
ennummer der Sicherungsvorrichtung und die Statusin-
formation auch bei einer Einfahrt in ein Logistikzentrum
oder Lager mittels eines stationären Bedienterminals 4
bzw. Lesegeräts erfaßt und überprüft werden. Bei posi-
tivem Überprüfungsergebnis kann eine Einfahrt erfolgen.
Im Logistiksystem ist hierzu ein entsprechendes Ein-
fahrtsereignis zu protokollieren.
[0030] Falls ein beladener Transportbehälter ohne Si-
cherungsvorrichtung oder mit Sicherungsvorrichtung,
aber unzulässiger Statusinformation in einem Logistik-
zentrum bzw. Lager eingelagert werden soll, so wird zu-
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nächst eine eingeschränkte Einfahrt gewährt. In einer
speziellen Sicherheitszone kann dann der Sachverhalt
zur nicht ordnungsgemäßen Sicherungsvorrichtung
durch einen Sicherheitsbeauftragten überprüft werden.
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, daß kein
beladener Transportbehälter ohne ordnungsgemäße Si-
cherungsvorrichtung in ein Logistikzentrum bzw. Lager
eingeführt wird.
[0031] Als weitere Anwendungsgebiete einer hier be-
schriebenen Sicherungsvorrichtung kommen folgende
Szenarien in Betracht:

- Verplomben von Wagons bei Speditionen oder Lo-
gistik-Dienstleistern,

- Verplomben von Briefsäcken bei Postunternehmen,
- Kontrolle der Gepäckbeförderung bei Flughäfen

oder Flugabfertigungsunternehmen.

[0032] Als wesentliche Vorteile der erfindungsgemä-
ßen Sicherungsvorrichtung sind zu nennen:

- Beschleunigung der Abläufe bei der Abfertigung,
- Verbesserung der Qualität bei der Abfertigung,
- Mißbrauchschutz gegenüber gefälschten Siche-

rungsvorrichtungen bzw. Plomben,
- Verringerung von Abfall.

[0033] Die Anwendung der vorliegenden Erfindung ist
nicht auf die hier beschriebenen Ausführungsbeispiele
beschränkt.

Patentansprüche

1. Sicherungsvorrichtung für transportable Güter, die

- einen ringartigen Träger, der mittels eines Ver-
schlusses schließbar ist,
- ein mit dem Träger verbundenes nichtflüchti-
ges Speicherelement,
- einen mit dem Speicherelement verbundenen
Transponder zum Auslesen und/oder Verän-
dern zumindest einer im Speicherelement ge-
speicherten Statusinformation,
- einen vom Verschluß umfaßten elektrischen
und/oder magnetischen Kontakt, der mit dem
Speicherelement zur Veränderung der Status-
information bei Öffnen und/oder Schließen des
Kontakts gekoppelt ist, und
- ein Zugriffskontrollelement zur Verhinderung
einer unzulässigen Veränderung zumindest der
im Speicherelement gespeicherten Statusinfor-
mation aufweist.

2. Sicherungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei der
Speicherelement und Transponder als RFID-Tag
ausgestaltet sind.

3. Sicherungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei
der Speicherelement und Transponder in den Träger
eingebettet sind.

4. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, bei der
der Kontakt als Reed-Kontakt ausgestaltet ist, der
mit einem im wesentlichen vollumfänglich durch den
Träger verlaufenden elektrischen Leiter gekoppelt
ist.

5. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, bei der
das Speicherelement einen Speicherbereich zur Ab-
speicherung eines Identifikators der Sicherungsvor-
richtung aufweist.

6. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, bei der
das Speicherelement einen Speicherbereich zur
Protokollierung zumindest einer Veränderung der
Statusinformation aufweist.

7. Sicherungsvorrichtung nach Anspruch 6, bei der
das Speicherelement einen Speicherbereich zur Ab-
speicherung einer Autorisierungsinformation für ei-
ne Veränderung der Statusinformation aufweist.

8. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, bei der
eine mechanische Sicherung zum Schutz vor unbe-
absichtigtem Öffnen des Verschlusses vorgesehen
ist.

9. Sicherungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, bei der
ein Akku zur Versorgung des Speicherelements und
des Transponders vorgesehen ist.

10. Sicherungsvorrichtung nach Anspruch 9, bei der das
Speicherelement einen Speicherbereich zur Abspei-
cherung einer Information über eine geschätzte
Restlaufzeit des Akkus aufweist.
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